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      GEMEINDEAMT PÖRTSCHACH AM WÖRTHER SEE
                                                                                                      pol. Bezirk Klagenfurt-Land

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G

des Gemeinderates der Gemeinde Pörtschach am Wörther See vom 29. November 2007, Zahl: 612-1/2007-1 mit welcher die Erhebung einer Ausgleichsabgabe ausgeschrieben wird.

Gemäß § 14 des Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetzes – K-PStG, LGBl.Nr. 55/1996 zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl.Nr. 113/2005 wird verordnet:

§  1  Gegenstand
Als Ersatz für jene Stellplätze oder Garagen, die infolge der örtlichen Gegebenheiten bei Vorhaben im Sinne des § 13 Abs. 1 nicht errichtet werden können, wird eine Ausgleichsabgabe erhoben.

§  2  Ausmaß
a) Die Ausgleichsabgabe beträgt für den Gebietsteil der Gemeinde Pörtschach am Wörther See südlich der Eisenbahnlinie
für einspurige Fahrzeuge



€
   675.--
für mehrspurige Fahrzeuge



€
3.372.--

b) Die Ausgleichsabgabe beträgt für den Gebietsteil der Gemeinde Pörtschach am Wörther See nördlich der Eisenbahnlinie
für einspurige Fahrzeuge



€
   505.--
für mehrspurige Fahrzeuge



€
2.530.--

§  3  Abgabenschuldner
Abgabenschuldner ist der Inhaber der Baubewilligung, in deren Auflagen festgelegt ist, für wie viele Stellplätze eine Ausgleichsabgabe zu entrichten ist.

§  4  Inkrafttreten
(1) Die Verordnung tritt mit Ablauf des Tages in Kraft, an welchem sie angeschlagen wurde.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Pörtschach am Wörther See vom 23. September 1999, Zahl: 612-1/1999-1 außer Kraft.

Pörtschach am Wörther See, 29. November 2007
Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister:

(Mag. Franz Arnold)

Angeschlagen am: 
  6. Dezember 2007
Abgenommen am:
20. Dezember 2007
Ortsbildschutzverordnung


